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§ 28 TFLG 1996 Ausführung des
Zusammenlegungsplanes

 TFLG 1996 - Flurverfassungslandesgesetz 1996 - TFLG 1996, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 10.02.2023

Nach dem Eintritt der Rechtskraft des Zusammenlegungsplanes hat die Agrarbehörde, sofern dies noch nicht gemäß

§ 17 Abs. 5 oder § 24 geschehen ist, die Durchführung der gemeinsamen Maßnahmen und die Errichtung der

gemeinsamen Anlagen, die Übernahme der Grundab<ndungen, die Durchführung der Geldab<ndungen,

Geldentschädigungen und Geldausgleiche sowie die allfällige Ausgleichung zwischen der vorläu<gen Kostentragung

nach § 18 und der endgültigen Kostentragung nach dem Beitragsschlüssel gemäß § 23 Abs. 2 lit. b Z 7 anzuordnen, alle

Arbeiten einschließlich der Vermessung und der Vermarkung zu vollenden und die Richtigstellung des Grundbuches

sowie des Grundsteuer- oder Grenzkatasters zu veranlassen.

In Kraft seit 29.11.1996 bis 31.12.9999
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